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Reichseinlommeusteueranteile der Landgemeinden

Aus der 31. bis 33. Einskommeusteuerüberweisung
(:-31.——:—·:-3:-3. Ek. für Februar 1938) kommen zur Verteilung:

auf jeden Rechinuugsauteil (),09(); 0,181 und l),583 Rpf
szusammein (),854 klieicbspfenuig.-

Die Berechnung der durch die Kreiskommuualkasfse zur Aus-
zahlunggelangen-den Beträge liegt ider im Kreisblatt vom
21. September 1934- auf Seite 113/114 abgedruckte, auch für
1937 geltend-e Verteilnngsschilüfsel für 1934 zugrunde
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Körperschaftssteueranteile der Landgemeinden

Aus der 14. Körperschaftssteuerüberweisung 1937 (14. Kp.
sür Februar t.938) komm-en zur Verteilung auf jeden Rech-
nungsanteil 1,124 Rpf
DerBerechnuug der »durch die Kreiskommunaliasse zur Aus-

zsahlung gelangendeu Beträge liegt der im Kreisblatt vom
21. September 1934 auf Seite 113/114 abgedruckte auch fiir
1937 geltsende Verteilunsgsschlüsfel für 1934 zugrunde

. Umsatzsteuerauteile der Landgemeinden

Aus der 21. und 22. Usmsatzsteuerüberweissuu 1937 (21. und
22. Us. für Februar 1938) kommen zur Vertei ung: ,

« je Einheit des UmRtzsteuierschlüsfels 8,566 und 7,()94-Rpf.
zusammen: 15,660 pf.

Der Berechnung »der durch die Krseiskommunaltasfe zur Aus-
zahluug gelangendeu Betrage liegt der »im Kreis-blast vom
23. November 1.934 auf Seite 143 abgedruckte Verteilungs-
schlüsfelfür 1934 nach dem Statisde·ani Schlusse des Rechnungs-
jahres 1936 zugrunde. _ « «

Anmelduugen zur Frühjahrshauptkörung 1938

Jst-folge der Maul- und Klauenseuche können bis auf weiteres
Sammeltörungeu wie in anderen Jahren nicht stattfinden.  

Da das Tierzuchtgesetz nach nie vor iu Kraft bleibt, bitte ich die
Herren Bürgermeister, sämtliche privaten und öffentlichen
Bullien- und Eberhalter ihrer Ortschaft zu Folgendem zu ver-
anlasfen:

1. Jedes Batertier, welches vom Tage der Veröffentlichung-
an im eigenen Beftande oder öffeiitlich decken soll, muß
umgeheud, spätestens jedocl bis zum 30. 4. 1938, bei dem
Tierzuchtamt Nsamslan, S ulzstraße 4, angemeldet werden.

2. Die Anmeldung erfolgt bei solchen Vatertieren, die bereits
im Frühjahr oder im Herbst 1937 gekört wurden und die
auch für die Deckperiosde 1938/39 weiter benutzt werden
sollen, lediglich unter Einreichung des gelben s"körbiiches.
Die Einreichung eines Abstammungspapiers ist hier nicht
mehr erforderlich-.

3. Die Anmeldung erfolgt bei solchen Batertisereu, idsie ab
1. 4, 1938 neu zum Decken benutzt werden ssollen und die
bisher bei einer öffentlichen Sammselkörung nicht vorge-
stellt wurden, zunächst unter Einreichung des Abstam-
mungspapiers eiuer vom Reichsuährstaud anerkannten
Züchtervereinignng Es« ist z,wecklos, Tiere, die über ein
solches Abstsammungsspapier nicht verfügen, anzumelden,
da sie nicht gefört werden dürfen. Auf dem Papier ist der
Besitzer dessTiseress zu vermerken. Außerdem ist anzu-
«eben, sob Deckgsenehimigung A, d. h. zum öffentlichen

. ecfen, osdser Deckgenehmigung B, d. h. für den eigenen
Bedarf, beantragt wird. Es wird besonders darauf auf-
merksam gemacht, daß ab 1. 4. 1938 neu hinzukommende
Bullsen für welche Deckgeuehmisgung A aber B beantragt
wird, ie Deckgenehmigung nur dann erhalten, wenn die
Klaueupflege dies-er Tiere in Ordnung ist und wenn sie
mit einem Naseuring versehen sind.

4. Au Gebüshreu sind einzuzahlen:
für jedes bereits einmal gekörte Vatertier, welches über
ein gelbes Körbuch verfügt:

bei. Deckgenehmtguug A:
Anmeldegebühr 2.—— 5mm) = 4.—— RM
Teckgenehmigungsgebühr 2,—— RM)

bei Deckgene mi un B:
Aumeldse ebühr h 2g— SEND = 3,—— RM
Deckgenejimguugsgebühr 1,—- RM)

Für jedes neu hinzukommende Vat-ertier:

bei Deckgenehmigung A:
Antrieldeaebiihr 2,——— RM) = 6 RM
Kökgebühr 2,—— RM)
Deckgenehmiguugsgebühr 2,-—— RM)
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bei Deckgenehmigung B:

Anmelde ebii’hr 2,—— Ren-) = 5 min:
Körgebü r 2,——— RM)
Deckgenehmigungssgebühr 1,——— RM)

Die Gebühren sind auf das S-atn-tnel-Kontsos der Kreisbauern-
chaft Natnslsau Nr. 2012 bei der Stadtspartjasse Namslau mit
esonderer Kensnzeichnung als Gebiihren für die Fru«hja«hrs-

körung 1938 einzuzahilen
Ich mache besonders darauf aufmerksam, daß auch sämtliche

Bullen und Eber, die in Herdbuchizuchten decken, beim Tier-
zuchtsamt zur Störung angemeldet werden müssen.

Ferner sind ebenfalls anzumeldsensämtliche auf Zuchtvieh-
au·ktionen lau-flieh erworbenen und daselbst bereit-s gekörte
Vatertiere, sofern deren Antan vor dem 1. 1. 1938 erfolgte.

Bullsen nnd Eber, die zur Frühjahrskörung nicht angemeldet
werben, Verlieren die Deckberechtigung Wer mit solchen Vater-
tieren glaubt weiter decken zu dürfen, läuft Gefahr, »wegen
Schwarzdeckerei belangt zu werden.

Selbstverständlich sind auch solche Vatertiere anzumel-d«en, die
wegen ihr-es Alters und ihrer Bösartigteit gegebenenfalls zu
einer Sammellörung nicht vorgeführt werden können.

Laut Tierznchtgesetz trägt die Haftung in jedem Falle der
Besitzer des Tieres-

Die neu hinzukommewden Vatertiere werben, soweit es der
Verlauf der Maul- und sKlauensenche zulsäszt, nach und nach in
am? von Geshöftkörungen nach vorheriger Anmeldung besichtigt
wer en.

Falls es der Verlauf der Maul- und Klanenseuche zulsassen
sollte, ist damit zu rechnen, daß eine Hauptkörung in Form
einer Sammeltörung noch im Herbst 1938 statt-findet. Aus die-
sem Grunde erhalten sämtliche beim Tierzuchtamt angemeldeten
Tiere zunachst nur Deckgenehmigung auf Widerruf

Der Leiter der Körstelle des Kreises Oels

N a u m a n n
 

B e rlin, den 23. Februar 1938

Remontenankauf für 1938

‚I. Zum Anlauf dreijähriger, vorkonnnendenfalls auch vier-
jahriger Remonten soll in diesem Jahre im Kreise Oels
am 7. Juli um 15.00 Uhr in Oels (Viehmarktplatz)
ein öffentlicher Markt abgehalten werden.

2. Die angekanften Pferde werden sofort abgenommen und
gegen Quittung mittels Schecks bezahlt.

3. Pferde, mit Hanptmängeln, die gesetzlich den Kauf rück-
gängig machen, sind vom Verkäufer gegen Erstattung des
Kaufpreises nnd der Unkosten zurückzunehmen, desgleichen
Pferde, die sich während der ersten 45 Tage nach dem
Tage der Einlieferung in das Remonteamt usw. als- Klo -
hengste erweisen. Die gesetzmäßige Gewährfrist wird fur
periodische Augenentzündung (innere Augenentzündung,
Mon·dblindheit) und Rotz auf 28 Tage nach dem Tage
der Einlieferung in das Remonteamt usw. verlän ert.
Verkäufer übernimmt mit einer Gewährfrist von 1 Tagen
die Gewähr dafür, daß die Pferde nicht bösartig sind
(Schlagen, Beißen, geschlechtlich bedingte Bösartigkeit der
Stuten) und hat derartige Pferde gleichfalls zuritckzuneh-
men.

4. Zur Anzeige eines der in Ziffer 3 bezeichneten Män el
an den Verkäufer nach § 485 BGB. ist nicht nur ie
Remontierungskommission berechtigt, die den Kauf abge-
schlossen hat, sondern auch das Remonteamt oder der
fTrräppenteil usw., bei dem sich das bemängelte Pferd be-
in et.

S
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Für jede anzukaufende Remonte hat der Verläufer ein
poli eiliches Ursprungszeugnis beizubringen, aus dem zu
ersehen ist, in welchem Pferdebestand (·Gemeinde, Besitzer,
Gehöft, flimmert) {ich die Remonte in den letzten 4 Mo-
naten vor dem An auf befunden hat. .

. Verkäufer, die Pferde vorfügzrem welche nicht ishr Eigen-
tum sind, müssen sich durch orlage einer amtlich beg au-
bi ten Verkaufsvollmacht ausweisen. Aus der Bollma t
müssen ersichtlich sein:" Name des Eigentümers, Anz l
der Pferde und dasz der Borsteller berechtigt ist, den Kauf-
preis in Empfang zu nehmen.

O  

7. Der Verkäufer hat jedem verkauften Pferde eine lederne
Trense mit lattem, starkem, einfach gebrochenem Gebiß
(teine Knebetrengch oder eine na den Richtlinien des
Reichsinnungsver andes des Satt er-, Tapezierer- und
Polsterer-Handwerks gefertigte ,,Remontetrense« sowie eine
dauerhafte Kopfhalster mit zwei mindestens 2 Meter lan-
gen Stricken unentgeltlich mitzugeben.

8. Der Verkäuser ist verpflichtet, bei der Verladung der ver-
kauften Pferde ver Remontierungskonnnission behilflich zu
em.

9. Zur Feststellung der Abstammung der Pferde sind die
eck- und Füllenscheine mitzubringen; Pferde, bei denen

diese Scheine nicht zur Stelle sind, werden nur ausnahms-
weise getauft; Mähnen und Schweife sind nicht u be-
schneiden, Mähnen nicht einzuflechten. Kupierte Perde
werden nur bedingt gekauft, solange langfchweifi e P erde
nicht in geniigender Anzahl vorhanden sind; «ei ihnen
tritt eine Preisminderung ein.

Die Gebiihr für den Schußschein trägt der Berläufer.

Wer wi entlich den Remontierungskommissionen im lau-
fenden nkaufsjahre bereits vorgestellt gewesene Remon-
ten nochmals vorstellt, olhne vom Vorsitzenden der Remon-
tierungslommission die ausdrückliche Genehmigung dazu
zu haben, oder wer tvissentlich falsche Angaben macht, wird
unbesslzadet der etwa sonst noch eintreten-den Rechtsfolgen
vom « emontemarkt ausgeschlossen; von ihm werden auch
in Zukunft keine Remonten mehr getauft.

10.

11.

12. Vorstehende Ankaufsbedingnngen gelten auch für die nicht
öffentlichen Märkte.

Oberkommando des Heeres

Abtlg Wehr 46/38. Oel s, den 7. März 1938

Veröffentlicht

Der Landrat

L U Oels-, den 6. April 1938

Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten
zur Sicherung der Ernte und der landwirtschaftlichen Entschul-
dung im Osthilifegsebiet vom 1.7. November 1931 habe ichs über
folgende Betriebe das Sicherungsverfahren aufgehoben:

 

 

9th. Des Betriebsinhabers 182m“:

9h. Name I Stand i Wohnort kmgen

1 Adolf Hellmich Gutwohne,
Kreis Qels   

m-..

O e l s, den 13. April 1938

Viehseuehenpolizeiliche Anordnung

Die Maul- und Klauenseuche ist amtsstierärztlichs neu festge-
stellt worden:

am 9. April 1938 auf dem Marienhof,
Reicheitsfeld,
am 11. April 1938 in Oels, Prietzen, Schreiben,

am 12. April 1938 in Baruthe

Zum Sperrbezirk habe ich das Dominium Marienhof, die
Ortscl ft Reichenfeld, der nördliche der Straße Breslau——
Berntadt liegende Stadtteil Oels, Prisetzen, Schreiben und
Baruthc.

Für das Sperrgebiet gelten die Bestimmungen meiner vieh-
seuchenpolizeilichen Anordnung vom 6. Januar 1988, Kreise
blatt Seite 1 nnd 2. «

Die Abheilunsg der Maul- und Klauen euche ist unter dem
Rindviehbestande des Dominiums in Kors litz, des Paul Kostb-
ner in B chiitz, des Dominiums in Lan-genhosf, des Bauern
Riedel in euhof b. W., und des Landwirts Ernst in Wiese-
Yade festgestellt und die Desinfektion abgenommen worden.

ie über die Orte Korfchlitz, Bogschütz, Laugen-hof, Wiesegrade
und Neuhof b. W. ”verhängte Sperre ist aufgehoben.

Der Landtat

L IV

Dominium in
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Reichssportlotterie 1938

RdErl d RuPerJ. v. 11. 3. 1938 — V W 8105 Blu/17. 12. 37

Mit Zustimmung des Reichssfschatzmeiftsers der NSiDA habe
ich vsorbezeichnete Lotterie für das Gebiet des Deutschen- eiches
genehmigt Zur Ausspiielung gelangen 2000 000 Einzellofe zu
1e 0,50 RM sosder 1 000000 Doppellose zu je 1 RM Spiel-
dapital 1 000000 RLVZ Die Vertriebszeit der Loife läuit vom
1. 4. bis 1. 7. 1938. ie Zi«ehsu-ng findet am 2. 7. 1938 in Bier-
lin statt. Die ordnungsmaßi se Durchführung der Lotterie wird
vom P«o-l.-Präs. in Berlin ü erwacht.

Der Landrat
als Leiter des Kreiskommunalverbaudcs

—

 

Schuhmann einer ander-u sehst-de

B r e stau , Flughafsen, 12. April 1.938

Wetter-beruht des ?)ieichsivetterdienites Breslau-"flughafen

Aus-gegeben am 12. April “1938

(Nach.druck auch mit Quelleuaugabe verboten.)

Nach anfangs mildem, aber seh-r ftürmifchem Wetter, erfolgte

am 8. April der dritte Kaltlufteinbruch seit Mitte März. Er

führte zu heftigen Schnee- unid Regenschauern. Bei Tempera-

tur-en um ‘l bis 5 Grad über den -(53efrierpun1kt war die Wit-

terung »der folgen-deu- Tage sehr unfreundlich und niederschle-

reich. Erst in den letzten Tagen der Woche kam es zu einer

Beruhigung und zu erneut ansteigeuden Temperaturen.

In der kommenden Woche (13. 4. bis 19. 4. 1938) wird es
anfangs noch leicht unbestänidig und für die Jahreszeit zu kühl

bleiben. Die Temperaturen werden zwar am Dage über 10

Grad anfteigcn, doch nacht-s immer noch bis zum Geirierpunkt

abfinkeu Im zweiten Teil der Woche ift mit heiterem und

wamen Wette zu echsneu

 




